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Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Gartengestaltung und Baumpflege 

Zusammenfassung 

Am 25. Juli 2002 wurden nahe dem Grundstück, Sanierungsarbeiten durchge-

führt. Im Zuge dieser Arbeiten wurde die auf der Liegenschaft stehende Thujen-

hecke beschädigt.  

Das Schadenbild  ist typisch für die Einwirkung von Hitze auf die Triebe der 

Pflanzen.  

Wenn der Auspuff des LKW auf der Fahrerseite in der Höhe des Schadens liegt 

kann der Schaden mit Sicherheit dadurch entstanden sein.  

Es ist anzunehmen, dass sich der Schaden im Lauf der nächsten 6 Jahre schlie-

ßen wird. 

Der Sachwert der Thujenhecke beträgt  € 379,-- je Laufmeter.  

Bei einer Gesamtstandzeit der Hecke von ca. 50 Jahren kann dieser Funktions-

verlust mit dem Wert von sechs  Fünfzigstel, das sind € 45,48 angesetzt werden. 

Bei einer Gesamtlänge der Hecke entlang der Straße von 26,0 m ergibt dies einen 

Schaden von € 1182,48. 

Naturalersatz ist in diesem Falle nicht tunlich. Der Gesamtwert des Naturaler-

satzes würde € 12.964,-- betragen.  

Bei der gegenständlichen Hecke ist kein Zaun vorhanden.  

Der Ersatz eines Zaunes ist daher aus sachverständiger Sicht nicht möglich.  
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